
BETRIEBSSCHLIESSUNGSVERSICHERUNG:  
EIN FAKTENCHECK
Bisher bekannte Gerichtsverfahren wurden 
häufig als Eilverfahren beantragt, bislang 
jedoch alle wegen mangelnder Eilbedürf-
tigkeit zurückgewiesen, ein paar Beispiele:
  Das LG Mannheim beurteilte den vertrag-

lichen Verweis auf das IfsG als dynamisch, 
verwies auf das Vertragsverständnis eines 
durchschnittlichen Versicherungsnehmers 
und wertete die Verbote von Restauration, 
MICE und touristischen Übernachtungen 
als faktische Betriebsschließung.

  Das OLG Hamm urteilte inhaltlich zu-
gunsten der Versicherer. Die Fragestellung 
betraf jedoch ausschließlich den im ver-
handelten Vertragswerk fehlenden na-
mentlichen Einschluss des Covid-19-Erre-
gers (pauschaler Verweis auf IfsG § 6 + 7). 
Diese Sichtweise ist unter Juristen sehr um-
stritten. Für Viele stellt sich die Thematik 
auch gar nicht, da die Mitversicherung des  
Corona-Virus häufig unzweifelhaft ist (z.B. 
bei Haftpflichtkassen-Verträgen).

  In ersten Verhandlungen vor dem LG Mün-
chen ließ die Richterin u.a. verlauten, Allge-
meinverfügungen seien tendenziell unpro-
blematisch und das Vertrags-Verständnis 
des Vers.-nehmers sei ausschlaggebend.

Für den Herbst haben sich Juristen und  
Gerichte auf hunderte Klagen und Verfahren 
eingestellt.
Verbreitung der BSV in Deutschland: 
  bis zu 75 Mio. Policen mit ca. 30 Mio. EUR 

Beitragsvolumen. 
Schadensvolumen Lockdown 
  weltweit bis zu 106 Mrd. USD, Deutschland 

18 Mrd. EUR, Bayer. Lösung 0,3 Mrd. EUR. 
Versicherer, die gemäß Bayerischer Lösung 
(15%) entschädigen: 
  Allianz, Bayer. Versicherungskammer,  

Continentale, Ergo, Gothaer, Haftpflicht-
kasse Darmstadt, HDI, Mannheimer,  
Nürnberger, Provinzial Rheinland, Signal-
Iduna, VGH, Württembergische, Zürich
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Versicherer, von denen bekannt ist, 
aktuell großzügig zu regulieren: 
  Barmenia („Mini-Bestand“ da Be-

triebsschließung erst seit einem 
Jahr angeboten wird)

  Münchner Verein (reiner Handwer-
kerversicherer)

  Bäckerversicherung SHB
  wenige   einzelvertragliche  Lösungen 

auf Vergleichsbasis bis max. 40% 
Die Zukunft der BSV
  Versicherer trennen sich von be-

stehenden Verträgen, teils ohne 
Einhaltung von Fristen.

  Neuverträge sind im Moment 
noch kaum verfügbar.

  Infektionsbefall im Betrieb und behördl. Einzelverfü-
gungen werden künftig vorausgesetzt.

  Haftpflichtkasse schließt Covid-19 (einschl. Mutatio-
nen) in Prolongationsangeboten aus.

  die Versicherungswirtschaft arbeitet an staatlich ge-
stützten Pandemiedeckungen.

Fazit
  Die großen Versicherungskonzerne  wehren sich mit 

Hilfe prominenter Rechtsanwaltskanzleien unisono 
gegen vertragliche Entschädigungen, verbuchen 
aber gleichzeitig für das Halbjahr Gewinne im oberen 
dreistelligen Millionenbereich. 

  Mit Ausnahme der genannten „Klein-Versicherer“ 
hat kein Versicherer für Hotelbetriebe vertragsge-
mäße Leistungen erbracht. Auch vereinzelte „Deals“ 
oberhalb 15% Entschädigung sind weit weg von den 
versicherten 100%.

  Auch die Talanx-Tochter HDI, die sich gefühlt als 
„Retter der Hotelbranche“ feiert, hat die Hotellerie 
wegen „fehlendem versicherten Schadensfall“ nur 
mit 15% für max. 30 Tage entschädigt und kündigt 
bestehende BSV-Verträge kompromisslos auf.

Auch wenn Enttäuschung und Verärgerung für  
einen Versichererwechsel empfänglich machen: es 
ist nicht alles Gold, was glänzt; andererseits sollte 
man aber auch nicht alle Änderungen akzeptieren.  
www.hotelsicherer.de

CORONA-TEST IM HOTEL
Das Wellnesshotel Mawell Resort in Langenburg führt als 

deutschlandweit erstes Hotel bei allen Besuchern einen 
kostenlosen PCR-Test auf Corona durch. „Wir als Hotel, in dem viele Menschen aus den unterschiedlichsten 

Regionen zusammenkommen, sehen es als unsere besondere Verantwortung, allen ein absolut sorgloses 
Wohlfühlumfeld zu schaffen“, kommentiert Hoteleigentümer Wolfgang Maier. „Um unsere Gäste zu schützen 
sind in unseren Augen kostenlose PCR-Tests für alle die einzig sinnvolle Lösung.“ Für die Tests hat das Hotel 

eigens hochmoderne Vivalytic-Diagnostikgeräte angeschafft. Die Tests dieser Geräte sind als Corona-
Nachweis offiziell anerkannt und erfüllen internationale Standards. www.mawell-resort.deF
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